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Öffentliche Anhörung im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend am 25. 
Mai 2009, Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Kinder-
schutzes (Kinderschutzgesetz), Drs. 16/12429 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende Griese, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
haben Sie vielen Dank für die Einladung zur öffentlichen Anhörung am 25. Mai 2009 zum 
Thema „Kinderschutzgesetz“ sowie für die Übersendung der vorbereitenden Unterlagen. Die 
Gelegenheit zur Stellungnahme nehmen wir gerne wahr. 
 
Wir möchten an dieser Stelle zunächst unser Bedauern darüber zum Ausdruck bringen, dass 
die Einbeziehung der kommunalen Spitzenverbände erst nach entsprechenden Nachfragen 
unsererseits erzielt werden konnte. Da die Kommunen originär von dem vorgelegten Geset-
zesentwurf betroffen sind, halten wir unsere Einbeziehung an dieser Stelle für unentbehrlich. 
Wir verweisen insoweit auf den Geist der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags, die 
in § 69 Absatz 5 vorsieht, dass den auf Bundesebene bestehenden kommunalen Spitzenver-
bänden vor Beschlussfassung im Ausschuss Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden 
soll.  
 
Dies vorausgeschickt nehmen wir zu dem Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 
 
Die Städte, Kreise und Gemeinden unterstützen grundsätzlich alle Maßnahmen, die dem 
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Misshandlung und Vernachlässigung dienen. Ge-
rade vor dem Hintergrund dramatischer Fälle von Kindesvernachlässigung und Misshandlung  
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haben die Kommunen in den vergangenen Jahren enorme Anstrengungen unternommen und 
mit konkreten Maßnahmen den Schutz von Kindern und Jugendlichen weiter verstärkt. Her-
vorzuheben sind an dieser Stelle in den Kommunen entwickelte Kinderschutzkonzeptionen 
sowie Kooperationsnetzwerke zwischen verschiedenen Akteuren, die insgesamt zu einem 
besseren und wirksameren Kinderschutz beitragen. Kinderschutz genießt in den Kommunen 
oberste Priorität. Die Kommunen unterstützen darüber hinaus alle Maßnahmen, die geeignet 
sind, den Schutz von Kindern vor Gewalt, Misshandlung und Vernachlässigung weiter zu 
erhöhen. 
 
Die kommunalen Spitzenverbände haben vor diesem Hintergrund bereits in ihrer Stellung-
nahme zum Referentenentwurf dargelegt, dass sie die in Artikel 1 § 3 des Gesetzesentwurfs 
vorgesehene erweiterte Einbeziehung in den „Schutzauftrag“ und die Möglichkeit der Infor-
mationsweitergabe bei Kindeswohlgefährdung durch „Geheimnisträger“ und Berufsgruppen, 
die mit der Ausbildung, Erziehung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen außerhalb 
von Diensten und Einrichtungen betraut sind, grundsätzlich positiv sehen. Allerdings werden 
damit hohe Anforderungen an die genannten Berufsgruppen gestellt in der Bewertung und 
Einschätzung über das Vorliegen gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung. 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das im Gesetzentwurf vorgesehene stufenweise 
Verfahren nicht zur Anwendung kommt, sondern sofort eine Information an das Jugendamt 
erfolgt mit der Gefahr einer Vielzahl von Fehlmeldungen, die Personalressourcen unnötig 
binden.  
 
Die mit dem Gesetzentwurf vorgeschlagene Änderung des § 8a SGB VIII, mit der insbeson-
dere eine gesetzliche Regelverpflichtung zur Durchführung von Hausbesuchen eingeführt 
werden soll, lehnen die kommunalen Spitzenverbände dagegen ab, und zwar aus folgenden 
Erwägungen: 
 
Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren Vorhaben verwirklicht, die weit reichende Ver-
fahrensregelungen für den Kinderschutz zur Folge hatten. Sie beziehen sich auf das Vorgehen 
in jenen Einzelfällen, in denen eine Kindeswohlgefährdung abgewendet werden muss, d.h. 
auf die entsprechende Intervention im Einzelfall. Die bedeutendste Regelung stellt die Einfüh-
rung des § 8a SGB VIII  im Jahre 2005 dar. Auch das Gesetz zur Erleichterung familienge-
richtlicher Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls (Drs. 16/6815), das im Sommer 
2008 in Kraft getreten ist, ist in diesem Kontext zu erwähnen. 
 
In Umsetzung des § 8a SGB VIII haben die Jugendämter in zum Teil sehr aufwändigen Ver-
fahrensprozessen Vereinbarungen zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdungen mit den 
Trägern von Einrichtungen und Diensten abgeschlossen. Der begonnene Verständigungs- und 
Qualifizierungsprozess wird weiter ausgebaut, die Vereinbarungen werden umgesetzt, ein 
laufender Prozess, der zu einer Verbesserung des Kinderschutzes beiträgt.  
Eine erneute Änderung des § 8a würde diesen Prozess behindern statt ihn zu fördern. 
 
Zusätzlich haben viele Bundesländer zwischenzeitlich Gesetze zum Kinderschutz erlassen, 
die vor Ort umzusetzen sind. 
 
Die in den letzten Monaten gewachsene öffentliche Aufmerksamkeit für dramatische Einzel-
fälle hat mit dazu beigetragen, die Regelarbeit der sozialen Dienste in den Jugendämtern mehr 
in den Mittelpunkt zu rücken. Die kommunalpolitische Unterstützung wuchs und damit auch 
die Bereitschaft, in eine umfassende Qualitätsentwicklung zu investieren. Zugleich wuchs 
auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit zur Verbesserung der bereichsübergreifenden  
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Kooperationen. Die Aktivitäten zum Erreichen der Ziele sind noch in vollem Gange, die an-
gelegten Strukturen werden fachlich ausgefüllt. In allen Kommunen existieren mittlerweile 
umfangreiche und verbindliche Standards zur Gefährdungseinschätzung in den Jugendämtern. 
Für weitere gesetzliche Änderungen am Schutzauftrag – wie durch die Einführung regelhafter 
Hausbesuche vorgesehen – besteht daher kein Handlungsbedarf. 
Der Hausbesuch ist für die Jugendämter bei der Gefährdungseinschätzung ein mögliches In-
strument. Doch im Einzelfall können auch andere Vorgehensweisen, wie beispielsweise die 
Einladung in das Jugendamt oder in eine Beratungsstelle oder der Besuch in der Kindertages-
stätte besser bzw. geeigneter sein. Eine starre gesetzliche Vorgabe nimmt den Jugendämtern 
die notwendigen fachlichen Entscheidungsspielräume. Darüber hinaus führt diese Regelver-
pflichtung zu einem Mehrbedarf an Personal und zu einer Fehlallokation personeller Ressour-
cen, die fachlich nicht gerechtfertigt sind. 
 
Der Gesetzentwurf berücksichtigt auch nicht die negative Wirkung einer regelhaften Ver-
pflichtung zum Hausbesuch auf das Verhältnis zwischen Jugendamt und den betroffenen Fa-
milien. Jugendämter werden damit verstärkt in erster Linie wahrgenommen als eingreifende 
Behörde und nicht als hilfeanbietende und hilfeleistende Einrichtung. Das notwendige Ver-
trauensverhältnis zwischen den Mitarbeitern und den Familien wird gestört, bzw. kann nicht 
aufgebaut werde. 
 
Der in § 8a SGB VIII festgeschriebene Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe hat in allen 
Jugendämtern dazu geführt, dass fachlich qualifizierte Standards weiterentwickelt, verbind-
lich festgeschrieben und mit den Trägern der freien Jugendhilfe entsprechend vereinbart wur-
den. Vor diesem Hintergrund ist es aus Sicht der Bundesvereinigung der kommunalen Spit-
zenverbände völlig unverständlich, dass die Bundesregierung nunmehr eine Änderung des § 8 
a SGB VIII in der Form vorsieht, dass sich das Jugendamt zukünftig im Rahmen der Gefähr-
dungseinschätzung grundsätzlich einen unmittelbaren Eindruck vom Kind zu verschaffen hat. 
Den Jugendämtern wird dabei indirekt generell der Vorwurf von Defiziten in der Gefähr-
dungseinschätzung unterstellt. Dem widersprechen wir nachdrücklich. 
 
Wir haben dies zum Anlass genommen, die Empfehlungen des Deutschen Städtetages zur 
Festlegung fachlicher Verfahrensstandards in den Jugendämtern bei Gefährdung des Kindes-
wohls aus dem Jahre 2003 zu überarbeiten und zu aktualisieren und als gemeinsame Empfeh-
lung der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände neu herauszugeben.  
 
Die Empfehlungen werden unterstützt durch die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Ju-
gendhilfe – AGJ und dem Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. und 
werden damit von einer breiten Fachöffentlichkeit der öffentlichen und freien Jugendhilfe 
getragen. Die gemeinsamen Empfehlungen finden Sie in der Anlage.  
 
Unserer Auffassung nach bedarf es keines Kinderschutzgesetzes als Zeichen für politischen 
Aktionismus. Vielmehr bedarf es unserer Einschätzung nach fachlicher Verfahrensstandards 
zum Umgang bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, eine regelmäßige Überprüfung und 
Weiterentwicklung dieser Standards sowie nicht zuletzt fachlich qualifiziertes Personal. Die 
gemeinsamen Empfehlungen leisten dazu Hilfestellung. 
 
Neben diesen fachlichen Erwägungen, weisen wir darauf hin, dass die Auswirkungen des Ge-
setzentwurfs auf die kommunalen Haushalte vollkommen unzutreffend wiedergegeben wer-
den. So wird der Gesetzentwurf einen deutlichen Personalmehraufwand bei den Kommunen 
erfordern, was zwangsläufig mit erheblichen Kosten verbunden ist. Daher ist es vollkommen  
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inakzeptabel, wenn im Gesetzentwurf die Feststellung getroffen wird, dass mit dem Gesetz-
entwurf keine finanziellen Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte verbunden seien. An 
dieser Stelle ist auch darauf hinzuweisen, dass es aufgrund einer weiteren Verschärfung der 
bestehenden gesetzlichen Regelungen zu einer Vielzahl von Fehlmeldungen und nicht not-
wendigen Hausbesuchen kommen würde. Mit Schaffung einer derartigen Gesetzeslage wer-
den die Jugendämter gedrängt, Hausbesuche auch in den Fällen durchzuführen, in denen sie 
dies aus fachlicher Sicht nicht für zwingend notwendig erachten.  
Hingegen kann die im Gesetzentwurf vorgesehene verbesserte Daten- und Informationswei-
tergabe das präventive Handeln im Sinne eines wirksameren und effektiven Kinderschutzes 
unserer Einschätzung nach durchaus verbessern. Die Neuregelung der Datenübermittlung bei 
Zuständigkeitswechsel ist durchaus im kommunalen Sinn. Allerdings ist in vielen Fallgestal-
tungen die Fallübergabe völlig unproblematisch und bedarf keiner obligatorischen Durchfüh-
rung eines „Übergabegesprächs“ zwischen beiden örtlichen Trägern und den beteiligten Per-
sonenberechtigten und den betroffenen Kindern bzw. Jugendlichen. Dies führt zu einem er-
heblichen Mehraufwand, insbesondere auch Mehrkosten, für die eine sachliche Begründung 
fehlt.  
 
Dass sich die Fachkräfte der zuständigen Jugendämter bei schwierigen Fällen in geeigneter 
Weise austauschen, ist selbstverständlich und wird durch die geplante Befugnis zur vollen 
Datenweitergabe auch entsprechend unterstützt. Aus kommunaler Sicht sollten die wenig pra-
xistauglichen Regelungen in § 86c Absatz 2 Satz 3 ff. des Entwurfs gestrichen werden. 
 
Neu und in der bisherigen Diskussion nicht erörtert ist die geplante Änderung des § 72 a Ab-
satz 3 SGB VIII (Nachweis der persönlichen Eignung), nach dessen Wortlaut die zuständigen 
Behörden sich in allen Fällen der §§ 43, 44, 45 und 54 SGB VIII die Führungszeugnisse vor-
legen lassen sollen. Mit dem Verweis auf  § 45 werden sämtliche Einrichtungen, die einer 
Betriebserlaubnis bedürfen, umfasst, somit auch Einrichtungen der Träger von Einrichtungen 
und Diensten, mit denen eine Vereinbarung nach § 72a Absatz 2 abgeschlossen werden soll. 
Es kann nicht ernsthaft gewollt sein, dass sich die Träger der öffentlichen Jugendhilfe alle 
Führungszeugnisse der Beschäftigten in den Einrichtungen vorlegen lassen sollen. Dies wi-
derspricht der bisherigen Vereinbarungsregelung. Die mühsam zwischen öffentlichen und 
freien Trägern austarierten Verhandlungen über die Anwendung des § 72a gerät aus den Fu-
gen und wird zu einem gewaltigen Mehraufwand bei den erlaubniserteilenden Behörden füh-
ren. 
 
Aus unserer Sicht wird deshalb dringend angeraten, zur alten Vereinbarungslösung zurückzu-
kommen und in diese Vereinbarungslösung Träger einzubeziehen, die Aufgaben nach §§ 43, 
44, 45 und 54 wahrnehmen, und zwar für deren Personal. 
 
Abschließend möchten wir festhalten, dass der vorgelegte Gesetzentwurf aus oben dargeleg-
ten Gründen in dieser Form nicht verabschiedet werden sollte. Die Jugendämter vor Ort müs-
sen im Rahmen ihrer fachlichen Arbeit vor Ort selbst entscheiden können, wann sie welches 
Instrument zum Schutz von Kindern einsetzen. Die Einschätzung der Gefährdungslage von 
Kindern kann der Gesetzgeber den Jugendämtern schlussendlich nicht abnehmen, sondern  
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muss Sache der fachlichen Arbeit der Jugendämter vor Ort sein und auch zukünftig bleiben. 
Die beigefügten Empfehlungen zur Festlegung fachlicher Verfahrensstandards in den Jugend-
ämtern bei Gefährdung des Kindeswohls können dabei wertvolle Hilfe leisten. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 
 
 

  
Verena Göppert Jörg Freese 

Beigeordnete Beigeordneter 
des Deutschen Städtetages des Deutschen Landkreistages 

  

 
Uwe Lübking 
Beigeordneter 

des Deutschen Städte- und Gemeindebundes 
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1.Vorbemerkungen 

 

Bereits im Jahr 1999 hatte die Konferenz der Großstadtjugendämter beim Deutschen Städte-

tag in einer Arbeitsgruppe aus dem Kreis ihrer Mitglieder eine ”Standortbestimmung der 

Jugendämter zur Qualitätssicherung erzieherischer Hilfen insbesondere bei Vernachlässigung, 

Misshandlung und sexuellem Missbrauch” vorgenommen. Ziel dieser Standortbestimmung 

war es, über den rechtlichen und fachlichen Rahmen der Arbeit von Jugendämtern zu infor-

mieren und Aussagen zur Qualitätsentwicklung zu machen. 

 

Angesichts der immer wieder stattfindenden Strafverfahren gegen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter von Jugendämtern in Fällen der Kindesvernachlässigung, der Kindesmisshandlung 

oder des Kindestodes wurde im Jahre 2002 wiederum eine Arbeitsgruppe einberufen, die erste 

Empfehlungen zur Festlegung von fachlicher Verfahrensstandards in den Jugendämtern bei 

akut schwerwiegender Gefährdung des Kindeswohls formuliert hat, die 2003 im Ausschuss 

für Soziales, Jugend und Familie des Deutschen Städtetages beschlossen worden sind. 

 

Diese Empfehlungen haben maßgeblichen Einfluss auf die Formulierung und Anwendung des 

§ 8a SGB VIII gefunden. Mit Blick auf die Praxiserfahrungen bei der Anwendung des § 8a 

SGB VIII sind diese Empfehlungen nunmehr in einer aus der Konferenz der Großstadtju-

gendämter des Deutschen Städtetages hervorgegangenen Arbeitsgruppe aktualisiert worden. 

Dabei wurden weitergehende Gesetzesänderungen (Datenschutzbestimmungen, § 1666 BGB, 

§ 50 FGG, KiföG) berücksichtigt. Die vorliegenden Empfehlungen werden gemeinsam durch 

die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände getragen und durch die Arbeitsge-

meinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ und den Deutschen Verein für öffentliche und 

private Fürsorge e.V. unterstützt. 

 

Mit ihrer Anwendung ist gewährleistet, dass der Kinderschutz in den Jugendämtern einen 

entsprechend hohen Standard bei drohender Kindeswohlgefährdung bietet und effektiv wirk-

sam ist. Angesichts nicht bis ins letzte vorher kalkulierbarer Entwicklungen wird es trotz 

fachlicher Intervention im Einzelfall nicht immer möglich sein, Kindesvernachlässigungen 

und Kindesmisshandlungen zu verhindern. Hier gilt es, eine genaue Analyse zu betreiben, ob 

dafür Organisationsversagen die Ursache war und welche notwendigen Korrekturen zukünftig 

nötig sind. 
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Sollten sich aus diesen Erkenntnissen Konsequenzen für die hier vorliegenden Empfehlungen 

ergeben, werden diese entsprechend weiterentwickelt. 

 

 

2. Zielsetzung der Empfehlungen 

 

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl ist ein Ziel der Kinder- 

und Jugendhilfe sowie ein Auftrag an die Kinder- und Jugendhilfe (§ 1 Abs.3 Nr.3 und § 8a 

SGB VIII). Diese Aufgabe gewinnt besondere Bedeutung im Zusammenhang mit einer Kin-

deswohlgefährdung. Kinderschutz als Maßnahme gegen Kindeswohlgefährdung hat eine 

doppelte Aufgabenstellung: 

 

a) Zum einen geht es darum, Kindeswohl dadurch zu sichern, dass vor allem Eltern in ihrer 

Erziehungsverantwortung unterstützt und gestärkt werden (Hilfe durch Unterstützung). 

Die Erziehungsverantwortung bleibt bei den Eltern. 

 

b) Daneben sichert die Jugendhilfe anstelle der Eltern, falls diese nicht bereit oder in der 

Lage sind, durch Intervention das Wohl des Kindes. Dies geschieht durch Anrufung des 

Familiengerichtes, welches die entsprechenden Maßnahmen zur Abwendung der Gefähr-

dung zu treffen hat (siehe Gesetz zur Erleichterung familiengerichtlicher Maßnahmen). 

Das Gericht kann bestimmte Ge- und Verbote aussprechen oder den Eltern ganz oder 

teilweise die elterliche Sorge entziehen mit dem Ziel einer anschließenden Inanspruch-

nahme von Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie durch den Pfleger oder 

Vormund nach §§ 27, 33, 34 SGB VIII oder in akuten Notfällen durch Inobhutnahme 

nach § 42 SGB VIII (Hilfe durch Intervention). 

 

Insofern ist das staatliche Wächteramt in dieser Doppelfunktion zu sehen: Das staatliche 

Wächteramt beinhaltet  

 

 Hilfe für das Kind durch Unterstützung der Eltern und  

 Hilfe für das Kind durch Intervention,  
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wobei für die Wahl der Mittel der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit maßgeblich ist. Die 

sachgerechte Erledigung dieser Pflichtaufgaben erfordert die Einhaltung fachlicher Bearbei-

tungs- und Verfahrensstandards. 

 

Eine Entscheidung nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit setzt zunächst eine Ein-

schätzung der Art und Schwere der Beeinträchtigung des Kindeswohls voraus. Bereits diese 

erste Risikoabschätzung soll „im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte“ erfolgen. Dabei ist 

zwischen Fällen mit einer weniger intensiven bis geringfügigen oder nicht akut drohenden 

Gefährdung des Kindeswohls unterhalb der Eingriffsschwelle nach §§ 1666,1666 a BGB (Hil-

fe durch Unterstützung) und Fällen akuter Gefährdung durch Kindesvernachlässigung oder 

Kindesmisshandlung oder akuter Wiederholungsgefahr bei bereits eingetretenen Kindesmiss-

handlungen (Hilfe durch Intervention) zu unterscheiden. 

Die Empfehlungen konzentrieren sich auf den Bereich der Hilfe durch Intervention. 

Für diesen Bereich werden Verfahrensstandards mit dem Ziel beschrieben, in bestmöglicher 

Weise das Kindeswohl zu sichern und gleichzeitig das Risiko einer strafrechtlichen Verant-

wortung für die Fachkraft zu minimieren. 

 

 

3. Die Empfehlungen im Einzelnen 

 

3.1  Behandlung von Mitteilungen der Kindeswohlgefährdung 

 

3.11   Erste Sofortreaktionen 

 

Die Verpflichtung zum Tätigwerden des Jugendamtes ergibt sich aus dem Schutzauftrag nach 

§ 1 Abs. 3 Nr.3 und § 8a SGB VIII, der wiederum seine Grundlage im staatlichen Wächte-

ramt nach Art. 6 Abs.2 GG hat. Der § 8a SGB VIII gibt der Praxis für die Wahrnehmung des 

Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung bestimmte Handlungsverfahren vor. Für die örtli-

che Zuständigkeit gelten die Regelungen des § 86 SGB VIII. Im Zusammenhang mit der 

Notwendigkeit sofortigen Handelns ist auf § 86 d SGB VIII hinzuweisen, der den örtlichen 

Träger zum Tätigwerden verpflichtet, in dessen Bereich das Kind sich tatsächlich aufhält. 

 

Jede Erstmitteilung beim ASD/Bezirkssozialdienst o.a. dafür zuständigen Stelle wie bei-

spielsweise einer für derartige Fälle eingerichtete zentrale Stelle –  schriftlich, mündlich, 
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telefonisch, elektronisch, auch anonym –, die Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 

enthält, ist von der informierten Fachkraft schriftlich aufzunehmen und zu unterschreiben. 

Durch konkrete Nachfragen bei der Aufnahme der Erstmitteilung trägt sie zur möglichst weit-

gehenden Aufklärung des vorgetragenen Sachverhaltes bei. 

 

Mit der Aufnahme der Mitteilung oder mit der Wiedervorlage eines bestehenden Hilfefalles 

entsteht ein Fall, der unverzüglich zu bearbeiten ist, und zwar 

• in eigener Zuständigkeit oder 

• durch sofortige persönliche Weiterleitung an die zuständige Fachkraft/ihre Vertretung. Ist 

die zuständige Fachkraft/ihre Vertretung nicht erreichbar oder kommt die Abgabe des 

Falles aus anderen Gründen nicht zustande, bleibt die aufnehmende Fachkraft zuständig 

(amtsinterne Eilzuständigkeit). 

 

Die/der nächste Vorgesetzte wird über die Mitteilung der Kindeswohlgefährdung informiert 

und zeichnet diese gegen. 

Es ist sofort im Rahmen einer kollegialen Kurzberatung eine Abschätzung des möglichen 

Gefährdungspotenzials für das Kind dahingehend vorzunehmen, ob 

 

a) eine akute Gefährdung vorliegt, die ein sofortiges Handeln erfordert, also etwa eine  

Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII insbesondere zur Sicherstellung der körperlichen Un-

versehrtheit oder zur Vermeidung von körperlichen Schäden, 

 

b) eine Gefährdung vorliegt, die kein sofortiges Eingreifen, aber eine zügige Veränderung 

der Situation für das Kind erforderlich erscheinen lässt, 

 

c) Anhaltspunkte für Gefährdungen vorliegen, die ein Handeln nach a) oder b) noch nicht, 

jedoch eine Beobachtung der Situation erforderlich erscheinen lassen, oder 

 

d) eine Gefährdung des Kindeswohls nicht gegeben ist. 

 

Bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos sind die Personensorgeberechtigten sowie- in 

altersgerechter Form - das Kind/ der Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirk-

same Schutz des Kindes/ Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Bei Kindern und Familien 

mit Migrationshintergrund ist hierbei das Hinzuziehen eines Dolmetschers/einer Dolmetsche-



 - 7 -

rin zu prüfen, um eine ausreichende Verständigung für die Beteiligten sicherzustellen. Damit 

wird auch gewährleistet, dass zu treffende Absprachen klar verstanden werden und eine Kin-

deswohlsicherung nicht durch mangelnde Verständigung gefährdet wird. 

Sollte auf Grund der vorliegenden Informationen eine Zuordnung in a, b, c oder d nicht mög-

lich sein, ist unverzüglich ein Hausbesuch durchzuführen. Die unverzügliche Durchführung 

eines Hausbesuches im Rahmen der Krisenintervention ist auch dann angezeigt, um sich bei 

vorliegenden Hinweisen auf eine akute Kindeswohlgefährdung einen Eindruck über die für 

die Abwendung der Gefahr notwendigen Maßnahmen zu verschaffen. 

 

Sofern gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung nicht im ASD/ der Bezirks-

sozialarbeit oder dem Fachdienst, sondern an anderer und damit in der Sache unzuständiger 

Stelle im Jugendamt eingehen, ist zur Einschätzung des Sachverhaltes bzw. der Beobachtung 

der/die Vorgesetzte dieser Stelle/dieser Einrichtung in jedem Fall hinzuzuziehen. Diese/r ist in 

den Prozess der (Erst-) Bewertung einzubinden. 

 

Alle Hinweise und/oder der begründete Verdacht auf das Vorliegen einer Kindeswohlgefähr-

dung sind schriftlich zu dokumentieren. 

 

Die Dokumentation beinhaltet neben den formalen Angaben zur Feststellung der Personalien, 

Angaben über Zeit, Ort und Inhalte der Beobachtung sowie eine Bewertung zur Gefährdungs-

einstufung. Die im jeweils vorliegenden Fall den Personensorgeberechtigten, Kindern, 

Jugendlichen angebotene Hilfe/Unterstützung ggf. selbst eingeleitete Maßnahme ist ebenfalls 

auszuführen. Die schriftliche Dokumentation ist zu unterschreiben; der/die Vorgesetzte zeich-

net die Dokumentation mit und leitet diese an den ASD bzw. den zuständigen Fachdienst 

weiter. 

 

Soweit die besondere Dringlichkeit der Situation es erfordert, ist der ASD vorab einer schrift-

lichen Mitteilung unverzüglich telefonisch zu informieren. 

 

In Fällen unaufschiebbarer Dringlichkeit mit offenkundigen Hinweisen auf das Vorliegen von 

Gefahr im Verzug und sofortigem Handlungsbedarf zum Schutz von Leib und Leben der/des 

Minderjährigen in einer Einrichtung der städtischen Jugendhilfe ist jeder Mitarbeiter/jede 

Mitarbeiterin dazu verpflichtet, eigenständig und unabhängig von der Fallzuständigkeit des 

ASD die Polizei zu informieren. 
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3.12  Hausbesuch als erste Maßnahme  

 

Ein Hausbesuch und damit eine Kontaktaufnahme zur Familie kann zur Einschätzung und 

Bewertung der Bedeutung einer Mitteilung erforderlich sein. Der Hausbesuch sollte zu zweit 

mit dem Ziel erfolgen, eine möglichst sichere Beurteilung des Zustandes des Kindes, seinen 

Lebensbedingungen und seiner Entwicklungsperspektive vorzunehmen. Dies umfasst: 

 

 die häusliche und soziale Situation der Familie, 

 das Erscheinungsbild des Kindes und sein Verhalten, 

 das Kooperationsverhalten und die Ressourcen der Eltern oder des erziehenden Eltern-

teils. 

 

Bei der Gefährdungseinschätzung sind immer alle im Haushalt lebenden Kinder zu berück-

sichtigen. Gibt es gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlvernachlässigung oder 

Kindesmisshandlung, so ist der Hausbesuch unverzüglich durchzuführen. 

Einzubeziehen sind schon hier weitere Stellen (vgl. § 8a Abs. 4 SGB VIII), je nach Lage des 

Einzelfalls und unter Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen (§§ 61 bis 65 SGB 

VIII – s. unten 3.9): 

 

 Ein Arzt zur Feststellung des körperlichen Zustands des Kindes - insbesondere bei kleine-

ren Kindern oder bei einem Verdacht auf sexuellen Missbrauch ist die medizinische 

Abklärung des Gesundheitszustandes zu veranlassen. 

 Die Polizei, wenn der Zutritt zur Wohnung verwehrt oder die Anwendung des unmittel-

baren Zwangs notwendig wird, um gegebenenfalls die Inobhutnahme des Kindes zu 

erreichen. 

 Fachkräfte anderer Institutionen, wie Kindergarten, Schule, Beratungsdienste, wenn diese 

zur Beurteilung der Gefährdungslage beitragen können. Ebenfalls ist das Hinzuziehen ei-

nes Dolmetschers/einer Dolmetscherin zu prüfen. 

 

Zu beachten ist hier, dass zunächst die Mitwirkung der Eltern erreicht werden muss. Sind 

hierzu die Eltern nicht bereit oder in der Lage und ist ein sofortiges Tätigwerden zum Kindes-

schutz notwendig, schaltet die einzelfallzuständige Fachkraft die weiteren Stellen von sich aus 

ein. 
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Um zu verhindern, dass Kindesvernachlässigung oder Kindesmisshandlung durch die Eltern 

oder den erziehenden Elternteil verdeckt werden, kann es im Einzelfall angezeigt sein, vor 

einem Hausbesuch die ersten Eindrücke außerhalb des Hauses anderenorts wie z.B. im Kin-

dergarten oder in der Schule zu gewinnen. 

 

Im Anschluss an den Hausbesuch werden der erste Eindruck und eine vorläufige Einschät-

zung mit Hinweisen zur weiteren Bearbeitung schriftlich festgehalten. Die/der nächste 

Vorgesetzte wird informiert, sie/er überprüft die Einhaltung der festgelegten Standards in der 

Bearbeitung und leistet bei Bedarf fachliche Beratung. 

 

 

3.2  Bewertung der gewonnenen Erkenntnisse – Risikoeinschätzung – 

 

Bei der Bewertung der gewonnenen Erkenntnisse und der Risikoeinschätzung wird zwischen 

den Fällen, in denen das Jugendamt durch die Mitteilung mit Hinweis auf eine Kindeswohlge-

fährdung erstmals auf die Familie aufmerksam wird, und den Fällen, in denen zu der Familie 

bereits Kontakt besteht, zu unterscheiden sein. 

 

 

3.21   Risikoeinschätzung bei bisher nicht bekannten Familien 

 

Auf Seiten des Jugendamtes geht es vor der Entscheidung, in welchem Umfang und in wel-

cher Form Hilfen geeignet und erforderlich sind, um die Bewertung der Sachlage und um die 

Einschätzung des Hilfebedarfs. Hierzu sind in der örtlichen Praxis der Jugendämter differen-

zierte Bewertungsverfahren/Bewertungsraster entwickelt und eingeführt worden, die einer 

kontinuierlichen Weiterentwicklung bedürfen. 

 

Die Risikoeinschätzung bei bisher nicht bekannten Familien durch das Jugendamt kann durch 

die Beantwortung folgender vier Fragen zur Einstellung und zum Verhalten der (sorgeberech-

tigten) Eltern und zur Position des Kindes befördert werden. 

 

1. Gewährleistung des Kindeswohls 

Inwieweit ist das Wohl des Kindes durch die Sorgeberechtigten gewährleistet oder ist dies 

nur zum Teil oder überhaupt nicht der Fall? 
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2. Problemakzeptanz 

Sehen die Sorgeberechtigten und die Kinder selbst ein Problem oder ist dies weniger oder 

gar nicht der Fall? 

3. Problemkongruenz 

Stimmen die Sorgeberechtigten und die beteiligten Fachkräfte in der Problembeschreibung 

überein oder ist dies weniger oder gar nicht der Fall? 

4. Hilfeakzeptanz 

Sind die betroffenen Sorgeberechtigten und Kinder bereit und in der Lage, die ihnen ge-

machten Hilfeangebote anzunehmen und zu nutzen oder ist dies nur zum Teil oder gar 

nicht der Fall?  

 

Die Einschätzung der Schwere des Gefährdungsrisikos ist darüber hinaus auch vom Alter des 

Kindes und der Art der Gefährdung abhängig. 

 

Diese Beurteilungen können in einer Skala erfasst werden, um die Risikoeinschätzung trans-

parent zu machen. 

 

 

3.22   Risikoeinschätzung in Familien, die bereits im Rahmen der Jugendhilfe betreut  

          werden 

 

Auch in Fällen, in denen Jugendhilfe mit unterstützenden Leistungen in der Familie tätig ist, 

wird bei der Begleitung des Hilfeprozesses neben der Wirkungskontrolle zu den getroffenen 

Maßnahmen die Sicherung des Kindeswohls eigens zu beachten und zu bewerten sein. 

 

Die Lebensbedingungen und die Entwicklung des Kindes, d.h. 

 

 die häusliche und soziale Situation der Familie 

 das Erscheinungsbild und Verhalten des Kindes und 

 das Kooperationsverhalten der Eltern/des erziehenden Elternteils 

 

sind von den zuständigen Fachkräften, die in der Familie tätig sind, laufend dahingehend zu 

beurteilen, ob sich eine Gefährdung des Kindeswohls abzeichnet (vgl. 3.12). 

 



 - 11 -

Die Risikoeinschätzung ist nach dem vor Ort festgelegten Standard, z.B. unter den oben be-

reits genannten vier Fragestellungen  

 

 Gewährleistung des Kindeswohls 

 Problemakzeptanz 

 Problemkongruenz und  

 Hilfeakzeptanz 

 

laufend vorzunehmen (vgl. 3.21). 

 

 

3.3  Risikoeinschätzung im Kontext der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII 

 

Der Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit ist die beste Grundlage für eine sichere 

Risikoeinschätzung. Dabei arbeiten die fallverantwortlichen Fachkräfte des Jugendamtes eng 

mit den leistungserbringenden Fachkräften des freien Trägers zusammen. 

 

 

3.31   Handlungsoptionen bei bestehender Hilfeakzeptanz  

 

Nehmen die Eltern Beratung an und wünschen unterstützende Hilfen, dann kommt das Hilfe-

planverfahren als Grundlage der Entscheidung für die Gewährung der notwendigen und 

geeigneten Hilfe zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII in Gang (Hilfe durch Unterstützung, 

vgl. 2 a). Der Hilfeplan beinhaltet unabhängig vom Vorliegen einer akuten Gefährdung durch 

Kindesvernachlässigung oder Kindesmisshandlung immer auch ein der Familie bekanntes 

Schutz- und Kontrollkonzept. Dieses Konzept legt insbesondere den Informationsaustausch 

zwischen den Fachkräften –  regelmäßig und in Krisensituationen – sowie deren Rolle und 

Aufgaben – Hilfe und Kontrolle/Sicherung des Wohls des Kindes – fest. 

 

 

 

 

 

 



 - 12 -

3.32   Handlungsoptionen bei nicht bestehender Hilfeakzeptanz  

 

Bei den Eltern wird um die Annahme von Beratung und Unterstützung geworben. Lehnen die 

Eltern Beratung und Unterstützung des ASD/Bezirkssozialdienstes ab, ist zu klären, ob dies 

mit Blick auf die Situation des Kindes hinnehmbar oder ob zur weiteren Sachverhaltsaufklä-

rung oder zur Installierung von Hilfen zur Erziehung das Familiengericht nach § 8a Abs. 3 

SGB VIII anzurufen ist. Hier ist die Beratung durch die/den nächste/n Dienstvorgesetzte/n 

und/oder im kollegialen Team in Anspruch zu nehmen. 

 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten: 

 

Wird bezogen auf das Kind eine Situation angetroffen, die zwar eine Kindeswohlgefährdung 

möglich erscheinen lässt, bei der aber eine akute Gefährdung durch Kindesvernachlässigung 

oder Kindesmisshandlung nicht festgestellt werden kann (Schnittstelle zwischen Hilfe durch 

Unterstützung und Hilfe durch Intervention, vgl. 2), wird ein oder werden mehrere Hausbesu-

che/Kontrolltermine vereinbart. In schwerwiegenden Fällen können Hausbesuche in kurzer 

Folge - gegebenenfalls auch unangemeldet - angezeigt sein. Die Häufigkeit von Hausbesu-

chen ist insbesondere abhängig zu machen vom Alter des gefährdeten Kindes, von Art und 

Umfang sowie Ausprägung und möglichen Auswirkungen der Gefährdung sowie der konkre-

ten Einbindung der gefährdeten Kinder in schützende Regelsysteme und andere psychosoziale 

Hilfen und/oder medizinisch-therapeutische Unterstützungs- und Kontrollsysteme, wobei 

durch das Jugendamt mindestens wöchentliche Hausbesuche sichergestellt werden sollen. 

Können in diesen Fällen innerhalb von drei Monaten keine erkennbaren Fortschritte in der 

häuslichen und sozialen Situation der Familie und/oder beim Erscheinungsbild des Kindes 

festgestellt werden, ist der Fall in der Hilfeplankonferenz zu beraten. 

 

Liegt eine akute Gefährdung für das Kind vor, sind die notwendigen Schritte der Herausnah-

me und Inobhutnahme des Kindes unverzüglich einzuleiten und das Familiengericht 

einzuschalten. Erscheint die Anwendung des unmittelbaren Zwangs notwendig, ist die Polizei 

hinzuziehen. 
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3.4   Anrufung des Familiengerichtes 

 

Grundsätzlich ist das Familiengericht anzurufen, wenn dies zur Abwehr einer Gefährdung des 

Wohls des Kindes erforderlich ist oder die Eltern nicht bereit oder in der Lage sind an der 

Gefährdungsabschätzung mitzuwirken (§ 8a Abs. 3 SGB VIII). Die Grundlage für eine derar-

tige Entscheidung bilden hier die Einschätzung und Bewertung der fallverantwortlichen 

Fachkraft zur häuslichen und sozialen Situation der Familie, zum Erscheinungsbild und dem 

Verhalten des Kindes und zum Kooperationsverhalten und den Ressourcen der Eltern oder 

des erziehenden Elternteils sowie die Risikoeinschätzung bezogen auf die vier Fragen „Ge-

währleistung des Kindeswohls, Problemakzeptanz, Problemkongruenz und Hilfeakzeptanz“ 

(s. 3.2). 

 

Die Einschaltung des Familiengerichtes ist auch in den Fällen angezeigt, in denen eine Ge-

fährdung des Kindeswohls zwar noch nicht zweifelsfrei angenommen werden kann, jedoch 

verschiedene Verdachtsmomente auf eine konkrete Gefährdung hinweisen oder wenn sich die 

Situation der Familie und die Bereitschaft der Eltern zur Mitwirkung als labil darstellt und vor 

diesem Hintergrund eine konkrete Gefährdung des Kindeswohls angenommen werden kann. 

 

Vor einer Anrufung des Familiengerichtes hat sich die fallverantwortliche Fachkraft im kolle-

gialen Team zu beraten und die/den nächste/n Vorgesetzte/n zu informieren. 

 

Eil-Fälle sind unverzüglich mit einer/einem Vorgesetzten zu beraten und entsprechende Hin-

weise sowie Anträge sind per Fax dem Familiengericht zur Entscheidung zu übermitteln. 

Daneben ist zu prüfen, ob eine Inobhutnahme des Kindes oder Jugendlichen angezeigt ist (§ 

8a Abs. 3 S. 2 SGB VIII). 

Auf die erweiterten rechtlichen Möglichkeiten der Familiengerichte entsprechend des § 1666 

BGB wird ausdrücklich hingewiesen. Sie sind bei den Empfehlungen an das Gericht zu be-

rücksichtigen. 

 

 

3.5.  Einschaltung anderer Institutionen 

 

Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Ein-

richtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die 
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Inanspruchnahme durch die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten hin-

zuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die 

Personensorgeberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung 

der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein (siehe § 8a Abs. 4 SGB VIII). 

Das gilt nicht nur für die Aufklärungsphase, ob eine akute Kindeswohlgefährdung vorliegt, 

sondern für das gesamte Verfahren. 

 

 

3.6  Standardisierte Dokumentation  

 

Eine standardisierte Dokumentation 

 

 der Einschätzung und Bewertung der Lebensbedingungen der Familie und der Entwick-

lung des Kindes, 

 der Risikoeinschätzung zur konkreten Gefährdung des Kindes sowie 

 der Beratungs- und Hilfeprozesse 

 

dient der Überprüfbarkeit des Falles und der Einhaltung der vorgegebenen Standards durch 

die Leitung und ist die Grundlage für die weitere Arbeit in der Familie, insbesondere auch bei 

Abwesenheit der zuständigen Fachkraft für die Vertretungskraft und bei einem Zuständig-

keitswechsel für die nachfolgende Fachkraft (hierzu siehe unten 3.7). 

 

Aus der Dokumentation ergibt sich: 

 

 Die Fallaufnahme und der Entscheidungsverlauf ab Bekanntwerden des Hilfebedarfs bis 

zum Einsetzen einer Hilfe. 

 Die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Beteiligten und mehreren Fachkräften über 

Art, Umfang und Notwendigkeit der Leistung. 

 Die Faktenlage bei der Risikobetrachtung und die Bewertungen zur Risikoeinschätzung. 

 Eine eigene Darstellung der Überlegungen und Entscheidungen zum konkreten Schutz-

konzept für das Kind und über die getroffenen Vereinbarungen einschließlich der 

Darstellung konkreter Zielschritte und Zeitperspektiven. 
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Sofern eine Hilfe zur Erziehung für voraussichtlich längere Zeit einzuleiten ist, wird die Do-

kumentation Gegenstand des Hilfeplans. Sollten sich innerhalb der vereinbarten Fristen 

nennenswerte Abweichungen von der Hilfeplanung ergeben oder sich die Situation drama-

tisch verschlechtern, ist auch eine neue Bewertung des Schutzkonzeptes vorzunehmen und die 

hierbei gefundenen Erkenntnisse sind zu dokumentieren. 

 

 

3.7  Fallabgabe und Fallübernahme durch Zuständigkeitswechsel 

 

Die abgebende Fachkraft hat die Fallübergabe an die übernehmende Fachkraft so zu gestalten, 

dass sich die übernehmende Fachkraft darauf verlassen kann, alle relevanten Informationen, 

insbesondere solche erhalten zu haben, die die Möglichkeit einer zukünftigen Kindeswohlge-

fährdung  nahe legen. 

 

Vor der Abgabe des Falles, gleichgültig ob dafür eine Karteikarte, eine Erziehungshilfeakte 

oder eine Familien/Vormundschaftsgerichtsakte angelegt worden ist, ist deswegen ein zu-

sammenfassender Sachstandsvermerk anzufertigen. Dieser hat besondere Probleme bzw. 

Konflikte zu  kennzeichnen und Aspekte kenntlich zu machen, die bei der Zusammenarbeit 

mit der Familie zu beachten sind.  

Der zusammenfassende Sachstandsvermerk beinhaltet mindestens die  

 

(1.) konkrete Abbildung der momentanen Lebensbedingungen sowie 

(2.) die Risikoeinschätzung zum Zeitpunkt der Fallübergabe (siehe auch Punkt 3.2). Die 

Übergabe des Materials ist durch den übergebenden und übernehmenden 

ASD/Bezirkssozialdienst gegenzuzeichnen. 

 

Bei Verdacht auf Kindesvernachlässigung oder Kindesmisshandlung sind die entsprechenden 

Anhaltspunkte und Einschätzungen durch die abgebende Fachkraft besonders hervorzuheben. 

 

Grundsätzlich muss ein persönliches Fallübergabegespräch zwischen der bisher zuständigen 

und der künftig zuständigen Fachkraft stattfinden. Die/der Dienstvorgesetzte der fallüberneh-

menden Fachkraft bestätigt durch Unterschrift die Kenntnisnahme des zusammenfassenden 

Sachstandsvermerks. 
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Ist ein Übergabegespräch nicht möglich, weil z.B. die betreffenden Familien den Jugendamts-

bezirk verlassen und ein anderes Jugendamt zuständig wird, so ist der zusammenfassende 

Sachstandsvermerk dem zuständigen Jugendamt umgehend in doppelter Ausfertigung zuzu-

senden und in einem Telefongespräch der neu zuständigen Fachkraft zu erläutern. Über dieses 

Gespräch ist eine kurze Niederschrift zu fertigen, vom fallabgebenden Jugendamt dem nun-

mehr zuständigen Jugendamt zuzuleiten und vom neu zuständigen Jugendamt 

gegenzuzeichnen und dem abgebenden Jugendamt wieder zurückzuschicken. 

 

 

3.8  Leistungserbringung durch einen Träger der freien Jugendhilfe 

 

Wird nach Leistungsgewährung durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Leistung 

durch einen Träger der freien Jugendhilfe erbracht, setzt dies eine Trägervereinbarung nach  

§ 8a SGB VIII voraus, die stets auch Vereinbarungen über Handlungspflichten des freien Trä-

gers zum Schutz des Kindes beinhaltet (siehe § 8a Abs. 2 SGB VIII). Unter anderem ist hier 

sicherzustellen, dass die Fachkräfte des freien Trägers zur Abschätzung von Gefährdungsrisi-

ken eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen (Fachkräfteliste, Regelungen zur 

Kostenübernahme). 

 

Mit der Vereinbarung über Handlungspflichten des freien Trägers zum Schutz des Kindes 

entsteht eine eigene Garantenstellung der leistungserbringenden Fachkraft als Beschützerga-

rantin aus Pflichtenübernahme. Daneben kommt mit Beginn der Leistungserbringung eine 

originäre eigene Garantenstellung der die Leistung erbringenden Fachkraft als Beschützerga-

rantin aus tatsächlicher Schutzübernahme hinzu. Bei der einzelfallzuständigen Fachkraft des 

leistungsgewährenden Trägers verbleibt zwar die Garantenpflicht zum Schutz des Kindes als 

Aufgabe des staatlichen Wächteramtes. Sie erfährt jedoch eine wesentliche inhaltliche Verän-

derung. Die einzelfallzuständige Fachkraft des leistungsgewährenden Trägers hat nunmehr 

die Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass die Fachkraft des freien Trägers die zu erbringende 

Leistung an den im Hilfeplan festgelegten fachlichen Anforderungen und Zielsetzungen aus-

richtet. 

 

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, müssen in der Trägervereinbarung nach § 8a SGB 

VIII bzw. in den Leistungsvereinbarungen nach § 78a ff SGB VIII und im auf den konkreten 

Einzelfall bezogenen Hilfeplan die beiderseitigen Verantwortlichkeiten geklärt sein. Außer-
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dem muss sich die einzelfallzuständige Fachkraft des Jugendamtes vergewissern, dass die 

Absprachen eingehalten werden. Insbesondere gilt daher: Da der Hilfeplan, der gemeinsam 

vom hilfegewährenden und hilfeerbringenden Träger zusammen mit den Betroffenen zu ent-

wickeln und fortzuschreiben ist, eine verbindliche Zielsetzung beinhaltet und dabei auch das 

Schutzkonzept für das Kind zum Gegenstand hat, sind Abweichungen vom Schutzkonzept für 

das Kind und akute, schwerwiegende Gefährdungen im Sinne einer Kindesvernachlässigung 

oder Kindesmisshandlung der einzelfallzuständigen Fachkraft unmittelbar mitzuteilen. Daher 

sollten die Trägervereinbarungen sowie der Hilfeplan bezogen auf den Einzelfall die Mittei-

lungspflichten des leistungserbringenden Trägers der freien Jugendhilfe an den öffentlichen 

Träger, insbesondere bei akuten, schwerwiegenden Gefährdungen (Fälle des § 8a Abs. 3 SGB 

VIII) zum Gegenstand haben. Auch sollte in den Trägervereinbarungen durch Bezugnahme 

auf die entsprechenden Teile der Empfehlungen sichergestellt werden, dass die Fachkräfte des 

Trägers der freien Jugendhilfe in den Fragen der Wahrnehmung und Risikoeinschätzung bei 

akut drohender Gefährdung durch Kindesvernachlässigung und Kindesmisshandlung nach 

vergleichbaren Standards arbeiten wie die Fachkräfte des Trägers der öffentlichen Jugendhil-

fe. 

 

Sollte die einzelfallzuständige Fachkraft des Jugendamtes Anhaltspunkte haben, dass der Be-

richts- und Meldepflicht nicht oder nicht genügend entsprochen wird, ist die oder der 

Dienstvorgesetzte einzuschalten, die oder der mit dem freien Träger unverzüglich ein Klä-

rungsgespräch führt. 

Sind Anhaltspunkte für eine akute, schwerwiegende Gefährdung durch eine Kindesvernach-

lässigung oder Kindesmisshandlung erkennbar, die von der leistungserbringenden Fachkraft 

nicht ausgeräumt werden können, gelten die Verfahrensregeln nach 3.32. 

 

 

3.9  Beachtung des Datenschutzes 

 

3.91   Allgemeine Vorbemerkung 

 

Der Schutz personenbezogener Daten (sowohl bei der Erhebung als auch bei der Weitergabe) 

ist eine wesentliche Voraussetzung für die Wirksamkeit pädagogischer Hilfen und damit eine 

Bedingung fachlich qualifizierten Handelns. Auf der einen Seite ist das Jugendamt auf die 
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Kenntnis persönlicher Daten angewiesen, um eine bedarfsgerechte Hilfe leisten und das Ge-

fährdungsrisiko des Kindes möglichst gut einschätzen zu können. Auf der anderen Seite sind 

Eltern, aber auch Kinder und Jugendliche teilweise nur bereit und in der Lage, offen über ihre 

Probleme und Belastungen zu sprechen, wenn sie davon ausgehen können, dass diese Daten 

vertraulich behandelt werden. 

 

Nach § 35 SGB I hat jeder Bürger einen Anspruch darauf, dass der Sozialleistungsträger die 

ihn betreffenden Sozialdaten nicht unbefugt erhebt, verarbeitet und nutzt. Als Konsequenz für 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendhilfe heißt dies, dass mit Daten der jungen 

Menschen und ihrer Familien sehr sorgsam umgegangen werden muss und eine Übermittlung 

von Daten an andere Stellen nur möglich ist, wenn hierfür eine ausdrückliche Einverständnis-

erklärung vorliegt oder eine gesetzliche Norm dies ausdrücklich erlaubt. Im Umkehrschluss 

bedeutet dies aber auch, dass es keine Auskunftsverpflichtung oder Verpflichtung zur Vorlage 

von Schriftstücken und Akten gibt, wenn keine gesetzlich normierte  Übermittlungsbefugnis 

vorliegt. 

 

Die Situation in Fällen der Kindeswohlgefährdung ist jedoch komplexer, weil dem Recht der 

Eltern auf informationelle Selbstbestimmung das Recht des Kindes auf Schutz vor Gefahren 

für sein Wohl gegenübersteht und dadurch begrenzt wird. Andererseits gefährdet jeder recht-

lich zulässige Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Datenerhebung bei 

Dritten, Übermittlung von Daten an Dritte ohne Einwilligung) wegen des Vertrauensverlustes 

den Zugang zu den Eltern und damit zum Kind. Es ist daher im Einzelfall abzuwägen, ob von 

einer Eingriffsbefugnis Gebrauch gemacht wird oder eine Einwilligung der Eltern eingeholt 

wird. 

 

 

3.92   Datenerhebung 

 

Gem. § 62 Abs. 1 SGB VIII dürfen Sozialdaten nur erhoben werden, soweit ihre Kenntnis zur 

Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist (Erforderlichkeitsgrundsatz). Gerade im Fall 

der Kindeswohlgefährdung hängt die Entscheidung darüber, welche Maßnahmen zu treffen 

sind (Gewährung von Hilfe zur Erziehung, Inobhutnahme oder Anrufung des Familienge-

richts) jedoch ihrerseits von den erhobenen Daten ab. Grundlage für die Bestimmung des 

Datenbedarfs bilden daher Hypothesen über mögliche Ursachen der vorgetragenen oder 
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wahrgenommenen Probleme über Auswirkungen der Schwierigkeiten auf die kindliche Ent-

wicklung und deren Veränderbarkeit durch pädagogische Hilfen. Hinzu kommen Fragen zur 

Einschätzung des Risikos für das Wohl des Kindes in der Familie (siehe 3.2). 

 

Gemäß § 62 Abs. 2 SGB VIII dürfen Sozialdaten grundsätzlich nur mit Kenntnis oder unter 

Mitwirkung des Betroffenen erhoben werden (Ersterhebungs- bzw. Kenntnisgrundsatz). Blie-

be jedoch das Jugendamt allein auf die Bereitschaft der Eltern angewiesen, die zur 

Aufklärung einer Kindeswohlgefährdung erforderlichen Informationen preiszugeben, so 

könnten die Eltern den Weg zur Abwendung einer Gefährdung des Wohls ihres Kindes unter 

Berufung auf ihr Recht zur informationellen Selbstbestimmung versperren. Sie würden damit 

ihr Elternrecht missbrauchen. 

 

Deshalb gestattet § 62 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII in Gefährdungsfällen die Datenerhebung auch 

ohne Einwilligung der Betroffenen. Aus den Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung, 

die einen Hausbesuch notwendig machen, lässt sich noch nicht ableiten, ob der Gefährdung 

durch Unterstützung der Eltern oder aber (nur) durch Anrufung des Familiengerichts begegnet 

werden kann. Verweigern Eltern die notwendigen Informationen, dann ist die Fachkraft be-

fugt, die notwendigen Auskünfte bei Dritten (ohne Mitwirkung der Eltern) einzuholen. 

Voraussetzung für diesen Eingriff in die Freiheitsrechte der Eltern ist jedoch, dass „konkrete 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlbeeinträchtigung gegeben und die Maßnahme geeignet, 

erforderlich und verhältnismäßig ist zur Erlangung von Auskünften und Daten, deren der 

Staat bedarf, um auf hinreichend sicherer Erkenntnisgrundlage beurteilen zu können, ob und 

in welchem Maße die Voraussetzung für ein Einschreiten in Ausübung des Wächteramts vor-

liegt“ (Jestaedt, Bonner Kommentar, Art. 6 GG Rdnr. 186). Dies bedeutet, dass die Erhebung 

von Daten bei Dritten nicht nur und nicht erst dann zulässig ist, wenn die Kenntnis der Daten 

erforderlich ist für eine gerichtliche Entscheidung, die Voraussetzung für die Gewährung ei-

ner Leistung nach diesem Buch ist (§ 62 Abs. 3 Nr. 2 d SGB VIII), sondern bereits zur 

Entscheidung der Vorfrage, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt und diese mit den Eltern 

oder gegebenenfalls durch Anrufung des Familiengerichts abgewendet werden muss. 
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3.93   Datenübermittlung 

 

Im Zusammenhang mit der Abwehr einer Kindeswohlgefährdung spielt die Übermittlung von 

Daten eine zentrale Rolle, nämlich an: 

 

- das Familiengericht; 

- die Polizei; 

- Einrichtungen der Gesundheitshilfe; 

- andere Mitarbeiter/innen im Jugendamt im Rahmen einer Vertretung oder eines internen 

Zuständigkeitswechsels; 

- ein anderes Jugendamt aufgrund eines externen Zuständigkeitswechsels. 

 

Sozialdaten dürfen zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie erhoben wor-

den sind (Zweckbindungsgrundsatz § 64 Abs. 1 SGB VIII). 

 

Im Interesse eines effektiven Kindesschutzes dürfen Sozialdaten dem Familiengericht auch 

dann übermittelt werden, wenn zum Zeitpunkt der Erhebung zwar Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung vorlagen, aber noch gar nicht beurteilt werden konnte, ob deren Ab-

wendung durch Hilfe zur Erziehung oder eine Anrufung des Gerichts erfolgen muss. Hält das 

Jugendamt die Anrufung des Familiengerichts für erforderlich, so steht der Übermittlung der 

Daten § 64 Abs. 2 SGB VIII nicht im Weg, da der Erfolg der zu gewährenden Leistung nicht 

durch die Übermittlung, sondern durch die Weigerung der Personensorgeberechtigten in Fra-

ge gestellt wird. Aufgrund der Weitergabebefugnis nach § 65 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII dürfen 

auch anvertraute Daten an das Familiengericht weitergegeben werden. 

 

Bedarf es zur Abwehr einer Kindeswohlgefährdung des Tätigwerdens der Polizei, so befugt  

§ 64 Abs. 1 SGB VIII auch eine Weitergabe der Sozialdaten an die Polizei (etwa zur Anwen-

dung unmittelbaren Zwangs). Wie bei der Übermittlung an das Familiengericht steht hier § 64 

Abs.2 SGB VIII nicht im Weg. Vor dem Hintergrund der strafrechtlichen Garantenstellung ist 

die Fachkraft auch befugt, anvertraute Sozialdaten an die Polizei weiterzugeben (§ 65 Abs. 1 

Nr. 3 SGB VIII).  

 

Praxisrelevant ist aber – wie die Gerichtsverfahren zeigen – nicht nur die Weitergabe von 

Informationen an das Familiengericht und die Polizei, sondern bereits die Weitergabe von 
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Informationen bei internen oder externen Zuständigkeitswechsel oder zwischen Jugendamt 

und Leistungserbringer. Gerade in laufenden Hilfeprozessen mit Gefährdungsrisiko kann die 

Kenntnis anvertrauter Daten (Krankheit, Sucht, Gewaltausübung durch den Partner) für die 

Risikoeinschätzung und dessen Neubewertung entscheidend sein. Die Weitergabe anvertrau-

ter Daten an andere Mitarbeiter bei Zuständigkeitswechsel für die Fallbearbeitung (auch 

Vertretung) oder Änderung der örtlichen Zuständigkeit oder aber die Weitergabe solcher Da-

ten an verantwortliche Mitarbeiter in dem Dienst oder der Einrichtung, die die Leistung 

erbringt, ist zulässig mit Einwilligung der betroffenen Person (§ 65 Abs. 1 Nr.3 SGB VIII). 

Wird sie jedoch nicht erteilt, geht der zuständig gewordenen Fachkraft eine wichtige Informa-

tion für die Einschätzung bzw. Neubewertung des Gefährdungsrisikos verloren. Daher gibt  

§ 65 Abs. 1 SGB VIII die rechtliche Grundlage für eine Weitergabe von anvertrauten Daten 

bei Zuständigkeitswechseln, wenn Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vorliegen 

und die Kenntnis der Daten für die Einschätzung des Gefährdungsrisikos notwendig sind. 

Zudem ist die Weitergabe an Fachkräfte erlaubt, die zum Zwecke der Abschätzung des Ge-

fährdungsrisikos nach § 8a SGB VIII hinzugezogen werden (§ 65 Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII). 

Schließlich dürfen die anvertrauten Daten auch an das Vormundschaftsgericht oder das Fami-

liengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a SGB VIII weitergegeben werden, wenn 

angesichts der Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen ohne diese Mit-

teilung eine für die Gewährung von Leistungen notwendige gerichtliche Entscheidung nicht 

ermöglicht werden kann. 

 

Die Übermittlung von Sozialdaten an Strafverfolgungsbehörden ist dann zulässig, wenn damit 

eine gesetzliche Aufgabe des Jugendamts erfüllt wird (§ 69 Abs.1 Nr.2 SGB X). Damit be-

steht keine Pflicht des Jugendamts zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden (z. B. 

Pflicht zur Strafanzeige). Die Anrufung steht vielmehr im fachlichen Ermessen: Die Jugend-

ämter haben abzuwägen, ob durch die Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden mit deren 

Maßnahmen dem Wohl des Kindes (und nicht der Allgemeinheit oder dem öffentlichen Emp-

finden) am Besten gedient ist. Es ist daher im Einzelfall abzuwägen, welche Vorteile und 

welche Nachteile ein Strafverfahren dem Kind bringt. Die Entscheidung kann nur nach einer 

genauen Überprüfung der konkreten Situation des Kindes oder Jugendlichen getroffen werden 

Die Dienstvorgesetzten und/oder andere Fachkräfte im Team sind zu dieser Entscheidungs-

findung hinzuzuziehen. 
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